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Betreff:

Planfeststellungsverfahren für den Neubau der Okerbrücke Leiferde 
in Braunschweig
Organisationseinheit:
Dezernat III 
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Datum:
15.04.2020

Beratungsfolge Sitzungstermin Status

Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 211 Stöckheim-Leiferde (Anhörung) 23.04.2020 Ö
Planungs- und Umweltausschuss (Vorberatung) 06.05.2020 Ö
Verwaltungsausschuss (Entscheidung) 12.05.2020 N

Beschluss:

Der „Stellungnahme der Stadt Braunschweig zum Planfeststellungsverfahren für den Neubau 
der Okerbrücke Leiferde in Braunschweig“ (Anlage) wird zugestimmt.“

Sachverhalt:

Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Planungs- und Umweltausschusses ergibt sich zunächst aus 
§ 76 Abs. 3 S. 1 NKomVG i. V. m. § 6 Nr. 4 lit. b der Hauptsatzung. Im Sinne dieser 
Zuständigkeitsnorm sind städtische Stellungnahmen zu Planfeststellungsverfahren auf den 
Planungs- und Umweltausschuss übertragen.

Mit Änderung der Hauptsatzung durch den Ratsbeschluss vom 24.03.2020 ist die 
Übertragung auf den Planungs- und Umweltausschuss entfallen. Daher besteht eine 
Beschlusszuständigkeit des Verwaltungsausschusses.

Anlass

Mit Schreiben vom 27.01.2020 wurde die Stadt Braunschweig um Stellungnahme zu o. g. 
Planfeststellungsverfahren gebeten. Gegenstand des Verfahrens ist der Neubau der 
Okerbrücke Leiferde in Braunschweig. 

Zur Fristwahrung wurde die als Anlage beigefügte Stellungnahme bereits an die 
Planfeststellungsbehörde vorbehaltlich der Zustimmung des Planungs- und 
Umweltausschusses (bzw. nun des Verwaltungsausschusses) versandt.

Leuer

Anlage/n:
Gesamtstädtische Stellungnahme zum Planfeststellungsverfahren – Neubau der Okerbrücke 
in Leiferde in Braunschweig


